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Wintereinbruch in Flensburg 

Streusalz auf Gehwegen? Nur im Notfall! 

 

Der Winter hat Flensburg derzeit fest im Griff. Das bedeutet für die 

Flensburgerinnen und Flensburger, dass Sie die Wege vor Ihren Grund-

stücken von Eis und Schnee befreien müssen, damit auch die Fußgänger 

sicher von A nach B kommen.  Die Flensburger 

Straßenreinigungssatzung überträgt dem Grundstückseigentümer die 

Pflicht zur Schnee- und Glättebeseitigung, der dem Grundstück 

anliegenden Geh- und Radwege. Wer nicht räumt, macht sich unter 

Umständen schadenersatzpflichtig. Das kann zum Beispiel der Fall sein, 

wenn jemand auf einem nicht geräumten Gehweg stürzt und sich dabei 

verletzt. 

Unabhängig von Schadenersatzansprüchen kann ein Verstoß gegen die 

Räum- und Streupflicht ein Bußgeld nach sich ziehen.  

Immer wieder ist leider zu beobachten, dass einige Hausbesitzer Salz 

streuen. Daher weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass das Streuen 

von Salz und auftauenden Mitteln laut Straßenreinigungssatzung auf 

Gehwegen nicht erlaubt ist. Es dürfen dafür nur abstumpfende Stoffe 

Verwendung finden. Die Verwendung von Salz oder sonstigen auf-

tauenden Stoffen ist nur in besonderen Ausnahmefällen erlaubt. Hierzu 

zählen besondere Witterungsbedingungen wie beispielsweise bei 

Eisregen, wenn mit abstumpfenden Mitteln keine ausreichende Streu-

wirkung erzielt werden kann. Auch an gefährlichen Stellen auf Gehwegen, 
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wie zum Beispiel bei Treppen, Rampen, Brücken, Auf- oder Abgängen 

und ähnlichen Abschnitten mit starkem Gefälle- oder einer starken 

Steigung ist der Einsatz von Streusalz ausnahmsweise erlaubt. 

Streusalz verursacht Schäden an Straßenbäumen und Sträuchern. 

Natriumchlorid als Hauptbestandteil des Streusalzes verdrängt die im 

Boden für die Pflanzen verfügbaren Nährstoffe, wie Kalzium und 

Magnesium. Auch für Haustiere ist Streusalz schädlich – es verätzt die 

Pfoten der Tiere. Weiterer negativer Nebeneffekt: Das Grundwasser wird 

unnötig belastet.  

Um die Umwelt vor negativen Auswirkungen zu schützen, empfiehlt die 

Stadt Flensburg im Handel nach Streumitteln mit dem blauen Umwelt-

engel (“Umweltzeichen, weil salzfrei”) zu fragen oder abstumpfende Mittel 

wie Sand, Splitt oder Granulat zu verwenden. 
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